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A lle  R e c h te  V o r b e h a l t e n

Entwurf zu einer Giebel wand
M o n a tsw e ttb e w e r b  im A r c h i te k te n -V e r e in  zu Berlin

J lltg etc llt vom
Berichterstatter des Beurteilungsausschusses Magistratsbaurat Professor Otto Stielil

Aufgab e: In einem mit kleineren Bürgerhäusern aus alter B e u r te ilu n g :  Es sind 22 Lösungen eingegangen, zu denen
„ Zeit besetzten Teil einer Mittelstadt soll an einer Straßen- folgendes zu bemerken war:

erweiterung ein Warenhaus erbaut werden, daß seine Nachbar- 1. F o lie . Der Verfasser erhöht seine Wand so, daß die an-
schaft erheblich überragen wird. (Abb. 72 und 73.) gegebenen Umrißlinien stark verändert werden, ohne die Ansicht

von der anderen Seite her zu berücksichtigen. Die Fläche gliedert

f
H  L, er dann durch Andeutung von Giebeln und zwischongelegten Ar

kaden. Der Reiz der Einzelformen könnte größer sein, die 
« ¡ l i i  Architektur ist eine Täuschung, der Maßstab des ganzen ist

g  zu grQß gekiieben.
| 2. W and. Der Fahrstuhlschaeht ist zu einem großen

f  I ,___ Firmenschild verlängert, die Wand ist durch eine blinde Giebel-
IjillJP  architektur und recht trockene Rechtecksgliederungen belebt.

wy////y/7ZZZ'~Z\ ¡jfMil._ 3. T erran ova . Gedacht als Putzfläche in hellen und dun-
 j ! kein Tönen und weißen, zierlichen Ornamenten. Giebelarchi-

m m  jjj -----  tektur nur in einfachen Linien in den Putz gezeichnet, sonst
vMmzM. sind die Teilungen an sich nicht ungeschickt gewählt, nehmen

i f l l i  | |j j | |  1 aber gar keine Rücksicht auf die angelehnten Bauten.
^  ’imM—  4. D a c h g a r te n . Der Gedanke, den Rand der senkrechten

§ zmm • Fläche mit einem Laubengang zu krönen, ist reizvoll; zu tadeln
 ̂ aber’ ^6r Verfasser dieser Lösung zu Liebe die Umriß-

J, Jgg  linien der Wand zu symmetrischer Form ergänzte. Auch sind
y die eigentlichen Flächen zu ungegliedert geblieben.

Abb' l2 5. W illik o p p . Die Umrißlinie ist strenger gewahrt,
Scheinarehitekturen sind vermieden, doch ist der Maßstab der

/  \   I 1_____________  Architektur viel zu derb gegriffen, der obere Abschluß zu
/  0 festungsartig ausgefallen.

- r  \  6. N eu es und a l t e s ,  zu sam m en  h a lt  es. Der Ge-
2bJ y /  danke, das ganze Architektursystem des Kaufhauses am Giebel

f  „«s. H - entlang zu führen, verspricht keine gute Wirkung, um so
a  !  j  weniger, als die obere Fläche über dem Hauptgesims in Höhe

a °° / . \  □ D D □ D | des Daches hier nur senkrechten Ziegelbehang oder gar ein
D D D 0  D 4b,° großes Firmenschild aufnehmen soll.

,■ n ^ f n  n 7. M. M. Die Gliederung mit Sehablonenputz wird kaum
O D D E  ^ IT! VgVmgtid* kräftig genug in der Wirkung sein. Abgesehen von dem

J  „ -V " — ------—— —  größeren und recht reizvollen Motiv an der linken Ecke, ist
T ‘?0o~ * ,Do 1 ,a'° f  sie auch zu nüchtern und gleichförmig in der Teilung.

Abb. 73

Es wird in der zu erteilenden Bauerlaubnis dem Bauherrn 
die Verpflichtung auferlegt, die hohen Giebelwände seines Neu
baues architektonisch so auszubilden, daß eine Verunzierung 
des Stadtbildes vermieden wird. Vorschläge hierzu sind zu 
machen.

Zu zeichnen: Eine Ansicht der Giebelwand, deren Umrisse 
hierbei gegeben sind, im Maßstab 1:100 .

8. S c e le r isq u e  p u ru s hält sich von Blendarchitekturen 
frei, auch ist die Gliederung der linken Hälfte in ihren starken 
Maßstabgegensätzen recht gut geglückt, die rechte befriedigt 
weniger. Das ganze entbehrt indes zu sehr der Kraft.

9. B le n d a r c h ite k tu r  und
10. B len d w erk . Die Verfasser wollen den oberen Teil 

der Giebelwand durch eine ganz steile, d. h. beinahe oder ganz 
senkrechte Dachfläche ersetzen, vor die sie Giebel mit Leisten
gliederung legen. Die 1 Wirkung dieser Ziegelflächen wird in
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Abb. 74. K ennw ort: „Schiefer".
V erfasser: Rcgierungsbaum oistor F r i t z  l i r i t n n in g  in Berlin

Wirklichkeit nicht der Absicht entsprechen. Die Wandgliede
rungen sind in beiden Entwürfen recht trocken.

11. E in fa ch  und b esc h e id e n . Auch hier fehlt der durch 
vertiefte Linien bewirkten Gliederung der Putzflächen sowohl 
die nötige Kraft der Wirkung wie der feinere Reiz.

12. D. A. Die Gliederung verwendet Backsteinmauerwerk 
und Putzflächen. Daneben in bescheidenem Maße senkrechten 
Ziegelbehang. Die Teilungen sind im einzelnen recht geschickt 
gemacht und halten sich von Scheinarchitektur frei, doch fallen 
dio einzelnen Teilo der Komposition stark auseinander.

13. A oquam  m om ento macht auf den ersten Blick durch 
anscheinend gute Verteilung der Massen und geschickte Dar
stellung einen sehr ansprechenden Eindruck. Leider ist auch 
dies Blondwerk, da die anscheinenden Dachflächen mit Ziegel
behang versehene Wandflächen sind, welche die angegebene 
Walmlinio des linken Teiles gar nicht bilden können, sich auch
mit den wirklichen Dachflächen sehr ungünstig verschneiden
würden.

14. 2. Chron. 7, 21. Von der Behandlung des oberen,
etwa 10 m hohen Wandteiles als eines fast senkrecht hoch
geführten Daches gilt das gleiche wie von vorstehendem Ent
wurf. Die vorgezogenen Architekturgliederungen sind sehr derb.

15. Zur K r itik . Auch hier sind in den obersten 5 m 
Dachflächen vorgetäuscht. Im übrigen ist die Wand durch 
Putznischen zwischen Backsteinflächen ganz gesund und mit 
einem gewissen Ernst gegliedert. In der Anordnung dieser 
Nischen hätte wohl eine größere Froikoit gegenüber den Linien 
des anstoßenden Gebäudes und die Einschränkung der mit
Nischen versehenen Flächen bessere Wirkung ergeben.

16. M inim um  (Abb. 75). Zu bemängeln ist, daß der Verfasser 
rechts eine blinde Giebelarchitektur als Gegenwicht gegen die 
linke Giebelspitze aufbaut. Es wäre das bei der gewählten Aus
bildung auch nicht nötig gewesen. Im übrigen ist die Durch
bildung mit Backsteinflächen, flachen Bändern und Ecken von 
Werkstein als durchaus gesund und ausführbar zu loben. Noch 
besser würde vielleicht die Wirkung sein, wenn der Verfasser 
auf den Wechsel des Baustofles verzichtete und nur Backstein 
oder nur Werkstein (bezw. Putzflächen) verwendet hätte.

17. W ü ste  von Z ie g e ls te in e n . Der Entwurf verdient 
durch seine sehr gewandte Darstellung und manche reizvolle 
Einzelheiten Anerkennung, beruht aber auf der falschen Vor
aussetzung, daß die fragliche Giebelwand bis unten herab frei 
in einiger Entfernung von den angegebenen älteren Gebäuden 
stünde. Er kann daher für die Preisverteilung nicht in Betracht

Ersatz höherer Bes
(Ans den stenographischen Berichten des H auses der Abgeordneten. 5

S chm id t (M arb u rg ), A bgeordneter (Zentr.): . . . .  Ich komme 
nun zu dem anderen Thema, das ich hier besprechen will. In  der 
Kommission h a t der H err M inister die A bsicht ausgesprochen, e in e  
R e ih e  v o n  I n s p e k t i o n e n  e in f a c h e r  A r t  m i t  B e a m te n  m i t t 
l e r e r  t e c h n i s c h e r  Q u a l i f i k a t io n  z u  b e s e t z e n .  E r  will sozu
sagen Nebeninspektionen an S telle der bisher bestehenden B etriebs
inspektionen schaffen in der W eise, daß er an ihre Spitze nicht, wie 
bisher, einen technisch vorgobildeton höheren Beamten, sondern einen 
m ittleren Beam ten stellt, den er sich allerdings besonders auswählen

Abb. 75. K ennwort: „Minimum“
V erfasser: Regierungsbaufiihrer A l f r e d  M a r t e n s  in Bad Wildlingen

kommen; um so weniger, als er die oberen Giebeltcile in der 
Ausbildung stark vernachlässigt zu gunsten der unteren.

18. B a u p o liz e i. Der Entwurf sieht wieder falsche Giebel 
an beiden Enden vor mit dazwischenliegender, fast senkrechter 
Dachfläche. Die Gliederungen der Putzflächen sind recht derb 
und zu reichlich verwendet.

19. S a n k tu s  J a n u a r iu s  ordnet einen Giebel mit recht 
ansprechender Ausbildung links an, heruntergreifend bis auf 
etw?a 10 m unter die Oberkante und verkleidet die ganze Fläche 
in gleicher Höhe nach rechts hin mit schlichtem Ziegelbehang, 
läßt die übrigen Wandflächen gänzlich ungegliedert. Eine eigent
liche Lösung konnte der Ausschuß hierin nicht orblicken.

20. K u ltu r a r b e it . Hier ist nur der untere Teil der Wand 
mit schmalen Lisenen gegliedert, der obere 11—12 m hohe 
Teil unter Beibehaltung der gegebenen Abschlußlinie mit Ziegeln 
behängen. Es gilt von diesem Entwurf das gleiche wie von 
dom vorhergehenden.

21. M otto: IJJJ (d rei D a ch ste in e ). Der Entwurf er
weckt zunächst den Eindruck einer geschickt abgewogenen Dach
architektur mit sehr wirkungsvoller Zerlegung der Flächen. Da 
diese ebenso wie bei anderen Entwürfen aber nur aus senk
recht gestellten Wandbehängen bestehen kann, ist er als Schein
architektur zu bezeichnen.

22. S c h ie fe r  (Abb. 74). Die Gliederung der Fläche ist so 
erfolgt, daß die unteren Wandteilo mit Lisenen und Spa
lieren bezogen sind, der obere Teil ist mit Schiefer verkleidet. 
In dieser Schieferverkleidung sind Reehteckstoilungen, Rand
leisten, Voluten und dergleichen in durchaus werkmäßiger Weise 
hergestellt. Dio Hilfsmittel, die aus der handwerklichen Tech
nik des Schieferdeckens sich für solche Arbeiten ergeben, sind 
nur in bescheidenem Maße ausgenutzt. Der Aufzugschacht ist 
in Pulz darüber hinausgeführt, seiner Höhenlinie entsprechen 
fortlaufend angeordnete Krönungen in Form von Vasen und 
Figurongruppen. Für diese würde auf der dünnen "Wand das 
Auflager schwer zu beschaffen sein, sie würden aber durch 
ornamentale Platten freien Umrisses wohl ersetzt werden können. 
Die Wirkung des ganzen ist als durchaus ansprechend, dio ver
wendeten Mittel sind als gesund zu bezeichnen.

Der Beurteilungsausschuß hat beschlossen, dem Entwurf 
mit dem Kennwort „Schiefer“, Nr. 22, ein großes Vereins
andenken, dem Entwurf mit dem Kennwort „Minimum“, Nr. 16, 
ein kleines Vereinsandenken zu erteilen. Als Verfasser wurden 
Herr Regierungsbaumeister F r itz  B r ä u n in g  in Berlin und 
Herr Regierungsbauführer A l f r e d  Ma r t e n s  in Bad Wildungen, 
jetzt in Charlottenburg, ermittelt.

durch mittlere
9. Sitzung Montag, den 22. März 1909. E ta t der E isenbahnverwaltung)

und für diesen D ienst auch w eiter vorbilden will. Daß Ersparnisse 
n icht der Grund dieser Neuerung sind, h a t der H err M inister aus
drücklich versichert. Nach dem B ericht h a t er in der Kommission 
erklärt, daß diese Maßnahme nur d ik tiert worden sei von dem Be
streben, die Lage der höheren technischen Beamten zu verbessern und 
gleichzeitig den m ittleren  Beamten einen w eiteren A nreiz zu geben. 
Budgetm äßig fällt diese Neuerung allerdings für den F iskus gar nicht 
in das Gewicht. Darin stimme ich dem H errn M inister vollständig 
zu. Ich gebe also ohne weiteres zu, daß keine Ersparnisse gem acht
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werden sollten. E s mag ja  auch richtig  sein — und das is t ein 
W unsch, der in allen R essorts ausgesprochen wird — , daß man A r
beiten, dio man einem unteren Beamten übertragen kann, nicht einem 
•höheren Beam ten auferlogen soll.

W ir haben neuerdings drüben im R eichstage die Novelle zum 
Zivilprozeß bekommen, und da is t unter allgemeinem Beifall ange
nommen, daß man dio T ätigkeit der K ostenfestsetzung, eine rech t 
unangenehme lästige T ätigkeit der R ichter, den Gerichtsschreiborn 
übertragen solle, und dio Kommission h a t das auch einm ütig ange
nommen. E s handelt sich nur um e in e  A rt der Tätigkeiten, die dor 
R ichter bisher h a tte ; es würde keinem Menschen einfallon, nun auch 
einem tüchtigen Grnndbuchsekrotär das Gruudbuchamt übertragen zu 
wollen.

Die Maßregel des H errn M inisters geh t w eiter als dio dort in der 
Kommission beschlossene. Sie will den ganzen Betriebsinspoktions- 
vorstand, dor bisher eine selbständige W irksam keit hatto, übertragen 
auf einen Beamten m ittle re r Qualifikation. Das is t neu. A uf den 
ersten  Blick s c h e i n t  es auch unbedenklich zu sein, weil es, wie da 
gesag t wird, kleine Nobeninspektionen m it so geringw ertiger T ätigkeit 
gibt, daß mau sie ganz g u t einem tüchtigen Beamten m ittlerer Quali
fikation übertragen könnte. A ber so ganz unbedenklich is t das wohl 
auch nicht; denn auch solche S tellen verwalten schon ein ganz e r 
h e b l i c h e s  V e r m ü g e n s s t i i c k  d e s  F i s k u s  und auf allen diesen 
Inspektionen kann sich auch einmal — das kann ja  kein Mensch 
vorhersehen — ein Unglücksfall ereignen, der ganz plötzlich das E in 
greifen eines tüchtigen Technikers erfordert. E s wäre bedenklich, 
wenn dann der V orsteher dor sogenannten Nebeninspektion m it seiner 
Tüchtigkeit versagto, wenn er nicht, was dem höheren Boamten mehr 
eigen ist, den weiten Blick und dio gediegene K enntnis hätte, um 
sofort V orkehrungen zu treffen, dio weiteres U nglück verhindern und 
größeren Schaden mildern könnten, und wenn dann e rs t von einer 
entfernten D irektion ein höherer B eam ter zur U nterstü tzung  herbei- 
gorufen werden m üßte, der dann vielleicht noch zu spät kommt. Ich 
möchte nicht, daß es dann in der P resse heißt, daß die Schuld an 
dem Unglück der unnötigen und unbegründeten Sparsam keit zuzu
schreiben sei, daß man aus Sparsam keit eine S telle m it einem minder
w ertigen Beamten besetzt habe. Neuerdings hat mir der Aufsatz 
eines sehr sachverständigen Manuos Vorgelegen, dessen Sachver- 
ständigkeit wohl nirgends bezweifelt wird, des H errn  Otzen, der im 
Tag doch rocht erhebliche Bedenken gegon die in A ussicht genommene 
N euerung vorgebracht hat, und ich möchte den H errn M inister bitten, 
bei der D urchführung seines Planes doch w enigstens m it ganz be
sonderer V orsicht vorzugehon. B r hat ja  freilich gesagt, er wolle 
durch diese Neuerung eine bessere Beförderung der höheren tech
nischen Beamten bewirken. Meine Herren, diese Logik —  verzeihen 
Sie mir diesen A usdruck — (H eiterkeit) kann ich nicht rech t be
greifen. W enn man den höheren Beamten Tätigkeiten abnimmt, dann 
verbessert man die Lage des einzelnen Beam ten; wenn man ihnen 
aber soviel Tätigkeiten abnimmt, daß man andere, niedere Beamte an 
ihre Stolle setzt, dann zieht man S tellen ein und befördert doch nicht 
die A ussicht auf A nstellung für die höheren Beamten. Ich gebe ja  
zu, die Stellon sind n icht der Beamten wegen da; nur die B egründung 
des H errn M inisters, dio er ja  gerade für diese M aßregel anfuhrt, 
kann ich nicht als zutreffend erachten.

Nun möchte ich mir noch die F rage an den H errn M inister ge
sta tten , ob man diesen V orstehern der Nebeninspektionen ungeachtet 
dessen, daß sie das höhere Examen nicht gemacht haben, auch etwa 
künftig  den sehr ominösen T i t e l  B a u in s p e k t o r o n  beilegen will. 
W en n  man das tä te , d a n n  w ü rd e  m an  d ie s e n  an  s ic h  s c h o n  so 
h ä ß l i c h e n  u n d  so v ie l  a n g e f e i n d e te n  T i t o l  d a d u r c h  n o c h  
m e h r  h e r a b s o tz e n ,  d aß  m an  d ie  H e r r e n  n i c h t  n u r  dem  
W o r t e  n a c h  z u  S u b a l t e r n b e a m te n  m a c h te ,  s o n d e r n  s ie  n u n  
a u c h  w i r k l i c h  m i t  d e n  S u b a l t e r n b o a m te n  a u f  g le i c h e  S tu f e  
s t e l l t e .  loh bitte daher den H errn  M inister, dann w enigstens den 
technisch vorgobildeten höheren Beamten diesen Inspektionstitel de
finitiv abzunehmen und ihn auf die ändern zu übertragen, für die er 
dann viel besser paßt.

v. B rc iten lm ch , M inister der öffentlichen A rbeiten: Meine Herren, 
die F rage d e s  E r s a t z e s  d e r  h ö h e r e n  t e c h n i s c h e n  B e a m te n  
d u rc h  m i t t l e r e  is t in dor Budgetkom mission sehr eingehend be
handelt worden, und ich stand dort unter dem Eindruck, daß die von 
mir geplante Maßnahme im allgemeinen auf Zustimm ung rechnen 
konnte. E s wäre auch wunderbar, wenn es anders w äre; denn bei 
den Bestrebungen auf Sparsamkeit, die sich allerorten geltend machen, 
wird konsequent darauf hingewiesen, daß wir Tätigkeiten, die ein Be
am ter geringeren Grades wahrnehmen kann, n icht einem Beamten 
höheren Grades übertragen sollen.

Ich habe in A ussicht genommon, in dieser Frage m it großer V or
sicht vorzugehen, m it g rößter Schonung aller derjenigen, die sich 
heuto dem höheren technischen Dienste in der S taatseisenbahn
verwaltung gewidmet haben. Ich glaube bestim m t in A ussicht stellen 
zu können, daß aus der geplanten Maßregel eine wirkliche Schädigung 
derjenigen, die heute im D ienst der V erw altung stehen, n icht ein- 
tre ten  wird, zumal wir ja  die Zahl der Inspektionen dauernd ver
mehren müssen. Ich weise darauf hin, daß wir das S taatseisenbahn
netz ¡m D urchschnitt der le tz ten  Jah re  alljährlich um m indestens 
500 bis 600 km verm ehrt haben.

W as is t in A ussicht genommen? Es sollen den höheren Tech
nikern Tätigkeiten abgenommen werden, die m ittlere Beamte ver
richten können. Ich meine, das lieg t durchaus im Interesso der 
Hebung dos Standes der höheren Techniker. Das war für mich ein 
ers ter G esichtspunkt, der bestimmend einwirkte. Dann sollen, soweit 
es sich um die Inspektionsvorstände handelt, durch die tunlichste E in 
schränkung dieser V orstandsstellen die Aufrückungsverhältnisso in 
M itgliedsstollen gebessert werden. E s is t keine Frage, daß, wenn 
eine geringe Zahl otntsm äßiger Stellen in unteren Rangstellen vor
handen ist, ein günstigeres Aufrücken in dio höheren Stellen s ta tt
findet, die, wie ich hinzufüge, beim W achsen der Bedürfnisse ständig 
verm ehrt werden. E s kam hinzu, daß wir den dringenden W unsch 
haben, unseren m ittleren Beamten einen weiteren Anreiz für ihre 
T ätigkeit zu geben. W ir haben das gleiche erlebt bei den Stellen der 
V orstände der Verkehrsinspektionen. Diese V orstände rekrutioren 
sich aus den m ittleren Beamten. W ir haben zurzeit etwa 90 Vor
kehrsinspektionen; die M öglichkeit dos Aufrückons in diese V orstands
stellen übt einen starken Anreiz auf das m ittlere Personal aus; es 
fühlt sich gehoben. Das gleiche wird sich hier vollziehen, wenn wir 
eine beschränkte Zahl von Inspektionsvorstandstellen den m ittleren 
Beamten offen halten. W ir haben in A ussicht genommen, und dio 
V orbereitungen sind bis ins einzelne getroffen, diesem Personal, das 
wir für die V orstandsstellen in  A ussicht nehmen, eine ganz besondere 
A usbildung zuteil werden zu lassen. W ir worden keino a b g e 
s c h lo s s e n e ,  akademische Bildung verlangen, wir werden aber nach 
einem Uebergangsstadium verlangen, daß der A nw ärter eine zeitlich 
beschränkte akademische Vorbildung genosson haben muß. W ir 
werden ihn ganz besonders für sein Fach als Inspektionsvorstand aus
bilden. Ich weise darauf hin m it R ücksicht auf die Bedenken, die 
dbr H err Abgeordnete Schmidt (W arburg) eben geltend machte, daß 
heuto schon Betriebsingenieure — als V ertre ter der Betriebsmaschinon- 
und W erkstätteninspektionsvorstände — wochen-, m onatelang ihre 
Vorstände vertreten  und vertre ten  müssen. Das lieg t in den V er
hältnissen des D ienstes, und wir können behaupton, daß dioso V er
tretungen sich zufriedenstellend vollzogen haben. Ich sehe daher m it 
Ruhe der Entw icklung der Dinge ontgegon und glaube, die Maß
nahme wird sich demnächst als ein F o rtsch ritt erweisen. W ir wollen 
aber dam it n icht abschließen, meine H erren, wir wollen auch bereits 
die A nw ärterstellen für die etatsm äßigen V orstände dadurch ein
schränken, daß wir an S telle von R egierungsbaum eistern geeignete 
m ittlere Beamte beschäftigen. W ir  w is s e n ,  d a ß  e in e  g r o ß e  Z a h l 
u n s e r e r  R e g i e r u n g s b a u m e i s t e r  D ie n s t e  v e r r i c h t e t ,  d ie  
s e h r  w o h l e in  m i t t l e r e r  B e a m te r  v e r r i c h t e n  k a n n ,  Dienste, 
über dio sie sich heute beklagen, weil sie meinen, sie entsprächen 
nicht der höheren Bildung, die sie erfahren haben in langjährigem 
Studium  und langjähriger V orbereitung. Bei den m it m ittleren Be
amten zu besetzenden Inspektionen, die wir als Neboninspoktionen 
bezeichnen wollen, wird die D irektion, wenn es sich um größere, be
sonders bauliche Aufgaben handelt, etwas stärker eingreifen müssen, 
als bei den Inspektionen, die m it höheren Beamten besetzt bleiben 
und die wir demnächst als Hauptinspektionen bezeichnen.

Nun hat der H err A bgeordnete Schm idt (W arburg) sich auf einon 
Sachverständigen berufen, der früher der Staatseisenbahnvcrw altung 
angohürt hat, inzwischen ausgeschieden is t und eine Professur bo- 
kleidet. Meine H erren, ich scheue es, auf porsönliche Fragen einzu
gehen; ich will nur sagen, daß dieser Sachverständige, soviel ich weiß, 
in einer selbständigen Stollung im B etriebsdienst nie tä tig  gewesen 
is t, also aus eigenen Anschauungen die V erhältnisse nicht kennt, so 
sehr ich seine T ätigkeit im übrigon bewerte. Um berechtigter Miß
stim mung unserer höheren Techniker zu begegnen, werden wir eine 
scharfe Schoidung zwischen diesen beiden A rten  von Inspektionen 
ein treten  lassen; dio eine wird als Nebeninspektion bezeichnet werden, 
die andere als Hauptinspektion.

W ir  werden in bezug auf die T itu la tu r ebenso eine Scheidung 
vornehmen. E s sehwobt die Titelfrago für dio höheren Bautechnikor. 
Ich bin außerstande, diese Frago in meinem R essort allein zu er
ledigen; sie geh t die sämtlichen S taatsressorts an. W enn ich heute 
persönlich der Meinung bin, daß der W unsch dor höheren Techniker, 
des B auinspektortitels entkleidet zu werden, n icht unberechtigt ist, 
so müssen wir in den anderen Yerwaltungszweigen auch m it einer 
großen Zahl von Inspektoren aller A rt rechnen, die auch höhere Bo- 
amto sind, und dioso haben ihre eigenen Auffassungen. Keinenfalls 
werden wir aber dio V orstände der Nebeninspektionen B au inspektoren  
nennen, so lange der T itel Bau- oder Betriebsinspektor als T itel für 
höhere Beamte in Gebrauch ist.

F rhr. v . Z ed litz  und N en k irch , A bgeordneter (freikons,); . . . . . .
Meine H erren, was die andere Frage anbetrifft, die hier behandelt 
worden ist, so bin ich dor Meinung, daß der H err M inister m it dem 
Plan, einen Teil der Betriebsinspektionen m it m ittleren Boamten zu 
besetzen, einen außerordentlich g l ü c k l i c h e n  G r i f f  getan hat, daß er 
ein gutes Beispiel für andere Verwaltungen gegeben hat, und ich hoffe 
nur, daß der Grundgedanke dieser Maßregel, da. wo m ittlere Beamte 
die A rbeit tun  können, nicht durchaus höhere Beamte damit zu be
trauen, auch in anderen Ressorts, in preußischen R essorts wie in der 
Reichsverwaltung, namentlich auch in der Postverw altung sehr bald 
die nötige Nachfolge finden werde. (Bravo!)
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Dr. F ried b e rg ’, A bgeordneter (nat.-Hb.): . . . .  Meine Herren, 
was die zweite F rage anbetrifft, die zuerst vom H errn Abgeordneten 
Schm idt (W arburg) angeregt worden is t, so glaube ich, dem H errn 
M inister darin nicht ganz beitreten zu können, wenn er meint, daß die 
Budgetkommission vollkommen einig gewesen sei in der Anerkennung 
der Zweckmäßigkeit der von ihm geplanten Maßregel. Manche von 
uns haben gegen diese Maßregel doch gewisse Bedenken, die darin 
wurzeln, ob nicht eventuell durch die Besetzung einor Anzahl von 
Betriobsinspektionen m it m ittleren Beamten ein. gewisser Dualismus 
in die V erw altung hineingetragen wird, der ih r n icht zum V orteil, 
gereicht.

W enn der H err Abgeordnete Frhr. v. Zedlitz das Hauptgew icht 
darauf gelegt hat, daß hier dom Grundsatz Rechnung getragen würde, 
Arbeiten, die durch m ittlere Beamte ausgeführt werden können, nicht 
durch höhere Beamten ausführen zu lassen, so, glaube ich, spielt 
dieser Punk t hier wenig hinein. Denn die finanzielle Tragweite der 
ganzen Maßregel is t sehr gering. W ir haben bei der Besoldungs
ordnung bereits für diese Betriebsvorstände, die aus den m ittleren 
Beamten hervorgehen, das Gehalt so hoch norm iert, daß die Differenz 
zwischen ihrem Gehalt und dom Gehalt der höheren Beamten sehr 
gering ist. Die ganze Maßregel hat zunächst, wenn ich mich rech t 
erinnere, den Effekt e in e r  E r s p a r n i s  ,von 6 0 0 0  M. Das fällt na
türlich gar nicht ins Gewicht.

Ich meine, es is t doch vielleicht etwas bedenklich, wenn man bei 
der einon Inspektion sagt, sie könne von jemandem geleitet werden, 
der eigentlich gar kein akademisches, vielleicht überhaupt kein Examen 
gem acht hat, und der in die Stellung nur auf Grund der Konduiten- 
listo hineingekommen ist, die von soinem V orgesetzten geführt wird. 
E r  muß sich ja  natürlich als einen tüchtigen Mann erwiesen haben:

f ü r  d ie  B e u r t e i l u n g  s e i n e r  T ü c h t i g k e i t  i s t  a b e r  n u r  d a s  
U r te i l ;  s e i n e r  V o r g e s e t z t e n  e n t s c h e id e n d .  A uf der ändern 
Seite haben wir Beamte, die ein dreijähriges Studium  hinter sich 
haben, dann vier Jah re  praktisch im Eisenbahndienste gearbeitet haben, 
und schließlich ein zweites schwieriges Examen gem acht haben. Da 
muß man doch sagen, d a ß  z w is c h e n  d ie s e n  b e id e n  K a te g o r i e n  
von  B e a m te n  e in  e r h e b l i c h e r  A b s ta n d  b e z ü g l i c h  i h r e r  A u s 
b i ld u n g  v o rh a n d e n  is t .

Auch dem kann ich nicht zustimmen, wenn der H err M inister 
gesagt hat, daß das Avancement der akademisch gebildeten Beamten 
dadurch wesentlich gefördert würde. Es is t ja  ganz richtig, daß, -wenn 
die Betriebsinspektionen oder nur ein Teil von ihnen in Zukunft m it 
m ittleren Beamten besetzt werden, die akademisch gebildeten Beamten 
direkt zu D irektionsm itgliedern ernannt werden müssen. A ber die 
Zahl der A nw ärter muß doch durch diese Maßregel erheblich ver
m indert werden, und insofern kann ich mir n icht rech t vorstellen, daß 
für die akademisch gebildeten Beamten ein ganz besonderer V orteil 
dabei herausspringen soll.

Aber selbstverständlich müssen wir dem V ersuch, den der H err 
M inister je tz t macht, abwartend gegenüberstehen. W ir hoffen, daß 
die E rw artungen, die er an diese M aßregel knüpft, sich erfüllen werden. 
Sollten sie sich aber nicht erfüllen, dann wird ja  der H err M inister 
von selbst genötigt sein, wieder zu dem alten System zurückzukehren, 
und die V orstände der Betriebsinspektionen aus den akademisch ge
bildeten Beamten zu nehmen. W ir könnten also die Entw icklung 
ruhig abwarten; aber ich habe es doch für richtig  gehalten, diese B e
denken, die, wie ich weiß, von vielen höheren Beamten des Eisenbahn
dienstes geteilt werden, hier zur Sprache zu bringen. (Bravo! bei den 
Nationalliberalen.) E. J . S i e d l e r

Die Denkschrift
des V erband es  d eu tsch er  A r c h ite k te n -  und I n g e n ie u r -V e r e in e
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18. Die Ausbildung in technischer Beziehung erhält e rst dann ihren 

vollen W ert, wenn von den Auszubildenden nicht dio rasche E r
ledigung vorliegender Dienstaufgaben und die E rfüllung starrer 
Befehle gefordert, vielmehr ihnen Z eit zum Aufsuchen des rich ti
gen W eges gelassen und ihnen dabei nu r leichte Fingerzeige ge
geben werden. Die ausbildenden Beamten müssen eben Lehr- 
begabung und Lehrauftrag besitzen.

19. Ausschließliche B ureautätigkeit is t in jedem  Stadium der tech
nischen Ausbildung zu vermeiden. Durch Besuch von W erkstätten  
und Bauplätzen, durch Beschäftigung in Privatunternehm ungen, durch 
Reisen sollen die verschiedenen Auffassungen, denen ein und die
selbe technische A rbeit begegnet, und die W andlungen erkennbar 
werden, die ein technisches W erk von seinem ursprünglichen Gedan
ken Uber den E ntw urf und die Ausführung bis zu seiner Vollendung 
und in dem Gebrauch durchmacht. Das Einrücken der Auszubilden
den in verantwortliche Stellungen sollte möglichst bald erfolgen. 
Förderung auf dem Gebiete der V erw altung wird dem jungen 
technischen Beamten nirgends ausreichend gew ährt. H ier schließt 
sich der verhängnisvolle Ring: A r c h i t e k t e n  u n d  I n g e n i e u r e  
d ü r f e n  n ic h t  v e r w a l t e n ,  w e il  s ie  e s  n i c h t  k ö n n e n ,  und 
s ie  k ö n n e n  e s  n i c h t ,  w e il  s ie  e s  n i c h t  d ü r f e n . Ih rer 
Erfindungsgabe und ihrem Können is t eine Schranke g e se tz t,. die 
sie hindert, Uber das technische W erk hinaus an das Organi
sationswerk heran zu treten.
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21. Hoffnung von außen her bieten die Beispiele anderer technischer 
Verwaltungszweige, wie Militär, Berg- und Forstw esen, die sich 
selbst zu verwalten wissen, Hoffnung von innen her die A rchi
tekten  und Ingenieure, die sich in den privaten und zum Teil 
auch in den öffentlichen Körperschaften allen H indernissen zum 
Trotz in leitende Stellungen em porgearbeitet haben. A uf sie wird 
gerechnet, daß sie ihren Nachfolgern den A ufstieg erleichtern; 
sie in ers ter Linie sollten die Forderungen, die hier gestellt werden, 
vertreten und erfüllen.

22. Den jungen A rchitekten und Ingenieuren, die schon nich t m ehr 
auf der Hochschule zu starren technischen Spezialisten erzogen 
sind, denen der G eist dafür geöffnet is t, daß m it K onstruieren 
und Bauen ihre Lebensaufgabe nicht erschöpft is t, muß nach 
ihrem E in tr itt in die großen Verwaltungen des S taates, der P ro 
vinzen und S tädte G elegenheit gegeben werden, die von ihnen 
technisch bearbeiteten Gegenstände auch in  ihrem w eiteren ad
m inistrativen Laufe zu verfolgen und als Protokollführer, H ilfs
referenten und dergleichen daran tä tig  zu bleiben. Die Vorschriften 
für Ausbildung und Prüfung sollten in  dieser Beziehung ergänzt 
werden. Den Auszubildenden muß freilich klar bleiben, daß sie 
in einer Ueborgangszeit stehen. Der G eist der künftigen V er
waltung wird vorwiegend technisch sein, er muß aus ihnen selbst 
hervorgehen, die alten Zwangsformen sprengen und neue orga
nische Form en entwickeln.

Vermischtes
Im  V e re in  f ü r  E i s e n b a h n k u n d e  sprach H err Privatdozent an 

der Technischen Hochschule E. C. Z e h m e  über den B au e lek 
t r is c h e r  H auptbalinon  ln  den  V e re in ig te n  S taa ten , wozu er durch 
eine Studienreise in die V ereinigten S taaten angeregt worden war.

Dio Amerikaner haben sich den elektrischen Betrieb auf ihren 
Hauptbahnen in w eit höherem Maße nutzbar gem acht als irgend ein 
anderes Land. Doch gibt es elektrische Hauptbahnen im Sinne des 
durchgehenden V erkehrs auch bei ihnen noch nicht. Der elektrische 
Betrieb beschränkt sich vielmehr auf den V orortverkehr, auf ab- 
getrennto selbständige Strecken und auf die Zugförderung im W eich
bilde großer S tädte, wo die Behörde den Dampfbetrieb untersagte. 
Daneben bestehen die m it R ücksicht auf ihre hohe Fahrgeschwindig
keit zwischen 75 und 100 km in der S tunde auch gewissermaßen als 
Hauptbahnen anzusehenden S tädtebahnen, welche sich in  einigen 
Staaten zu dichten Netzen, doch ohne Durchgangscharakter, en t
wickelt haben.

U nter den erstgenannten Bahnen sind die New-York-Zentralbahn 
m it 93 km elektrischer Streckenlänge, die New-Haven-Bahn m it 94 km 
elektrischer Streckenlänge und die Pennsylvania-Bahn m it zusammen 
191 km besondors erwähnenswert. Ihre Lokomotiven übortreffen m it 
ihrem Triebgewicht von 60 bis 80 t  und vor allem hinsichtlich ihrer 
L eistung von 2000 bis zu 3000 Pferdestärken die schw ersten Dampf

lokomotiven der Gesellschaften, beanspruchen dabei weniger Raum auf 
den Bahnhöfen, sind jederzeit und nach beiden Fahrtrichtungen be
triebsfähig, erfordern weniger Ruhezeit für U ntersuchungen und Aus
besserungen und sind in der Bedienung einfacher und sicherer. Der 
elektrische Betrieb hat es der Pennsylvania-Bahn je tz t auch ermög
licht, ihre bisher in New-Jorsey endende H auptlinie durch zwei unter 
dem Hudson angelegte Röhrentunnel in das G eschäftsviertel New- 
Y orks hineinzuführen, wo sie einen neuen Riesenbahnhof anlegt. Zu- 
diesem werden dann auch von der anderen Seite her die L ong Island 
Linien der Gesellschaft unter dem E ast River herangeführt.

D er elektrische Betrieb bringt bei 10 Pf. S trom kosten für die 
K ilow attstunde (einschließlich säm tlicher Kosten) gegenüber dem 
Dam pfbetrieb eine G esam tersparnis von 19 %  m it sich. A ls S trom 
arten kommen neben Gleichstrom von 600 bis 750 V olt Spannung ein
phasiger W echselstrom  von 6000 bis 11000 V olt Fahrdrahtspannung 
zur Anwendung. L etz terer wird bei ausgedehnten Netzen und langen 
A rbeitsübertragungen bevorzugt.

Redner unterw arf die von ihm besichtigten Anlagen und deren 
einzelne Bestandteile, nämlich Kraftwerke, Strom leitungen und F ah r
betriebsm ittel, an der Hand von Zahlen und zahlreichen Lichtbildern 
einer kritischen B etrachtung, aus der sich allgemeine G esichtspunkte 
für den E ntw urf.und Bau ähnlicher Betriebe ergaben.
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